Gemeinde

Hef3dorf

Beitrags- und Gebuhrensatzung
zur Entwasserungssatzung der

Gemeinde HelRdorf
(BGS-EWS)

vom 21.10.2025

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlasst die Gemeinde Helidorf folgende
Beitrags- und Geblhrensatzung zur Entwasserungssatzung:

§1

Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes fiir die Herstellung der Entwasserungseinrichtung,
einen Beitrag.

§2

Beitragstatbestand
Der Beitrag wird flr bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare
Grundsticke erhoben sowie fir Grundsticke und befestigte Flachen, die keine entsprechende
Nutzungsmaoglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsdchlich Abwasser anfallt, wenn

1. fur sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwasserungseinrichtung besteht oder

2. sie —auch aufgrund einer Sondervereinbarung — an die Entwésserungseinrichtung tatséchlich
angeschlossen sind.

§3

Entstehen der Beitragsschuld

(1) 'Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Andern sich die fir die
Beitragsbemessung mafgeblichen Umstande im Sinn des Art. 5 Abs.2a KAG, entsteht die —
zusatzliche — Beitragsschuld mit dem Abschluss der MalRnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten
dieser Satzung erfiillt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§4
Beitragsschuldner
'Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentimer des
Grundstlicks oder Erbbauberechtigter ist. 2Sind mehrere Eigentiimer eines Grundstiickes oder
Erbbauberechtigte vorhanden, so haften diese als Gesamtschuldner.

§5

BeitragsmaRstab

(1) 'Der Beitrag wird nach der Grundstiicksflache und der Geschossflache der vorhandenen Gebaude
berechnet. 2Die beitragspflichtige Grundstiicksflache wird bei Grundstiicken von mindestens 2 500 m?
Flache (Ubergrofle Grundstlcke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstiicken auf das 4-fache
der beitragspflichtigen Geschossflache, mindestens jedoch 2.500 m?, bei unbebauten Grundstiicken auf
2.500 m? begrenzt.



(2) 'Die Geschossflache ist nach den AuRenmalfien der Gebaude in allen Geschossen zu ermitteln.
2Keller werden mit der vollen Flache herangezogen. 3Dachgeschosse werden herangezogen, soweit sie
ausgebaut sind, und zwar mit zwei Drittel der Geschossflache des darunter liegenden Geschosses. 4Im
Falle eines Teilausbaus des Dachgeschosses ist die Beschrankung entsprechend zu Ubertragen.
5Gebaude oder selbstandige Gebaudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach
Anschluss an die Entwasserungseinrichtung ausldsen oder die an die Entwasserungseinrichtung nicht
angeschlossen werden dirfen, werden nicht zum Geschossflachenbeitrag herangezogen. ®Das gilt
nicht fiir Gebaude oder Gebaudeteile, die tatsachlich einen Schmutzwasseranschluss haben. 7Balkone,
Loggien und Terrassen bleiben aufler Ansatz, wenn und soweit sie Uber die Gebaudefluchtlinie
hinausragen.

(3) 'Bei Grundstiicken, fiir die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zuldssig ist, sowie bei
sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken, wird als Geschossflache ein Viertel der
Grundstlicksflache in Ansatz gebracht. 2Grundstlicke, bei denen die zuldssige oder die flr die
Beitragsbemessung malfigebliche vorhandene Bebauung im Verhaltnis zur gewerblichen Nutzung nur
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundsticke im Sinn des
Satzes 1.

(4) 'Ein zusétzlicher Beitrag entsteht mit der nachtraglichen Anderung der fiir die Beitragsbemessung
mafgeblichen Umstande, soweit sich dadurch der Vorteil erhoht. 2Eine Beitragspflicht entsteht
insbesondere, im Fall der VergréRerung eines Grundstlicks fiir die zusatzlichen Flachen, soweit fir
diese bisher noch keine Beitrage geleistet wurden,

im Falle der GeschossflachenvergréRerung fur die zusatzlich geschaffenen Geschossflachen sowie im
Falle des Absatzes 1 Satz 2 fir die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusatzliche
Grundsticksflache,

im Falle der Nutzungsénderung eines bisher beitragsfreien Geb&dudes oder Gebaudeteils i. S. d.
Absatzes 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsanderung die Voraussetzungen fur die Beitragsfreiheit
entfallen.

(5) '"Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstlick, fiir das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt
worden ist, spater bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 bertcksichtigten
Geschossflachen und den nach Absatz 1 Satz 2 begrenzten Grundstlicksflachen neu berechnet. 2Dieser
Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenliberstellung ein Weniger an Geschossflachen, so ist flr
die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der urspriingliche
Beitrag entrichtet wurde.

§6
Beitragssatz
(1) Der Beitrag betragt
a) pro m? Grundsticksflache 2,85€
b) pro m? Geschossflache 13,07 €

(2) 'Fur Grundstlicke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der
Grundstlicksflachenbeitrag nicht erhoben. 2Fallt diese Beschrankung weg, wird der
Grundstucksflachenbeitrag nacherhoben.

§7
Falligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.

§8

Beitragsablésung

"Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ganz oder teilweise abgeldst werden. 2Der
Abldsungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Hohe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf
Abldsung besteht nicht.



§9

Erstattung des Aufwands fiir Grundstiicksanschliisse

(1) Der Aufwand fur die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veranderung und
Beseitigung sowie flr die Unterhaltung der Grundstiicksanschlisse i. S. d. § 3 EWS ist mit Ausnahme
des Aufwands, der auf die im Offentlichen Strallengrund liegenden Teile der Grundstiicksanschlisse
entfallt, in der jeweils tatsachlichen Héhe zu erstatten.

(2) 'Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Malnahme. 2Schuldner ist, wer im
Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentimer des Grundstiicks oder
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentimer bzw. Erbbauberechtigte) sind
Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.

(3) 'Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelost werden. 2Der Ablésungsbetrag
richtet sich nach der voraussichtlichen Hohe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf
Abldsung besteht nicht.

§10
Gebiihrenerhebung

Die Gemeinde erhebt fir die Benutzung der Entwasserungseinrichtung Grund- und
Einleitungsgeblhren.

§10a
Grundgebiihr
(1) 'Die Grundgebihr fur die Benutzung der Einrichtung wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der
verwendeten Wasserzahler berechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstiick nicht nur voriibergehend
mehrere Wasserzahler, wird die Grundgebihr nach der Summe der einzelnen Wasserzahler berechnet.
3Soweit Wasserzahler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschatzt, der nétig ware, um die
mogliche Wasserentnahme messen zu kdnnen.

(2) Die Grundgebuhr betragt bei der Verwendung von Wasserzahlern mit Dauerdurchfluss (Q3)

bis 4 m3/ 60,00 €/Jahr

bis 10 m¥/ 90,00 €/Jahr

bis 16 m¥/ 120,00 €/Jahr

Uber 16 m¥/ 150,00 €/Jahr
§ 11

Einleitungsgebiihr

(1) 'Die Einleitungsgebiihr wird nach Malgabe der nachfolgenden Absatze nach der Menge der
Abwasser berechnet, die der Entwasserungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstiicken
zugefiihrt werden. 2Die Geblhr betragt 3,79 € pro Kubikmeter Abwasser.

(2) 'Als Abwassermenge gelten die dem Grundstiick aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus

der Eigengewinnungsanlage zugefiihrten Wassermengen abziiglich der nachweislich auf dem

Grundstulck verbrauchten oder zuriickgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4

ausgeschlossen ist. 2Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzahler ermittelt.3Sie sind von

der Gemeinde zu schatzen, wenn

1. ein Wasserzahler nicht vorhanden ist, oder

2. der Zutritt zum Wasserzahler oder dessen Ablesung nicht ermdglicht wird, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafir ergeben, dass ein Wasserzahler den wirklichen
Wasserverbrauch nicht angibt.

“Werden die Wassermengen nicht vollstdndig lber Wasserzahler erfasst, so werden die vom

Grundstuick aus der Eigengewinnungsanlage zugefihrten Wassermengen pauschal 15 m2. pro Jahr und

Einwohner der Abwassermenge zugerechnet. 5In begriindeten Einzelfallen sind ergédnzende hohere

Schatzungen moglich. 6Es steht dem Gebilhrenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren

Wasserverbrauchs zu fihren; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.



(3)'Der Nachweis der verbrauchten und der zurlickgehaltenen Wassermengen obliegt dem
Gebiihrenpflichtigen. 2Er ist grundsatzlich durch geeichte und verplombte Wasserzahler zu flihren, die
der Geblhrenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren und zu unterhalten hat. °Bei
landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gqilt fir jedes Stick GroRvieh bzw. fur jede
GroRvieheinheit eine Wassermenge von 15 m®/Jahr als nachgewiesen. “Mallgebend ist die im Vorjahr
durchschnittlich gehaltene Vieh Zahl. 3Der Nachweis der Vieh Zahl obliegt dem Gebliihrenpflichtigen; er
kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.

(4) Vom Abzug nach Abs.3 sind ausgeschlossen

a) Wassermengen bis zu 15 m? jahrlich,
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser

(5) 'Im Fall des § 11 Abs. 3 Satze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch
30 m® pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.12. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden
Grundstlick gemeldet ist, unterschreiten wiirde. 2In begriindeten Einzelfallen sind erganzende héhere
betriebsbezogene Schatzungen maoglich.

§ 12a
Gebiihrenabschlage
Wird vor Einleitung der Abwasser im Sinn des § 11 dieser Satzung in die Entwasserungsanlage eine
Vorklarung oder sonstige Vorbehandlung der Abwasser auf dem Grundstiick verlangt, so ermaRigen
sich die Schmutzwassergeblhren um 1,50 €/m?3. 2Das gilt nicht fiir Grundstiicke mit gewerblichen oder
sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklarung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwasser
dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der Ublichen Verschmutzungsart der eingeleiteten
Abwasser entsprechen.

§12b
Gebiihrenzuschlage

Fir Abwasser im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % Ubersteigen, wird ein
Zuschlag bis zur Héhe des den Grenzwert Ubersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises fir
die Einleitungsgeblhr erhoben.

§13
Entstehen der Gebiihrenschuld
(1) Die Einleitungsgebuhr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwasserungsanlage.
(2) Die Grundgebihr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen
Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im
Ubrigen entsteht die Grundgebihr mit dem Beginn eines jeden Tages in H6he eines Tagesbruchteils
der Jahresgrundgebiihrenschuld neu.

§14
Gebiihrenschuldner

(1) Gebihrenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebulhrenschuld Eigentimer des
Grundstlcks oder ahnlich zur Nutzung des Grundstiicks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebuhrenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstiick befindlichen Betriebs.

(3) Mehrere Gebihrenschuldner sind Gesamtschuldner.

§15
Abrechnung, Falligkeit, Vorauszahlung

(1) 'Die Einleitung wird jahrlich abgerechnet. 2Die Einleitungsgebihr wird einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides fallig.

(2) 'Auf die Geblihrenschuld sind zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Jahres Vorauszahlungen in
Hohe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche
Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die H6he der Vorauszahlungen unter Schatzung der
Jahresgesamteinleitung fest.



§16
Pflichten der Beitrags- und Gebiihrenschuldner

Die Beitrags- und Gebuhrenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde fir die Hohe der Abgabe
mafgebliche Veranderungen unverziglich zu melden und Gber den Umfang dieser Veranderungen —
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen — Auskunft zu erteilen.

§17
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom, 31.10.2001, zuletzt gedndert mit Satzung vom 30.1.2007, aulRer
Kraft.

HeRdorf, 21.10.2025
Gemeinde HelRdorf

Axel Gotthardt
Erster Burgermeister



	§ 12a Gebührenabschläge

